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Einige Vermittler haben noch immer 
nicht realisiert, dass das FRUG auch 
für sie gilt. Sie sollten sich vor Au-

gen führen, dass schon die Verkaufsemp-
fehlung für eine Aktie als erlaubnispflich-
tige Beratung gelten kann. Wer Anlagebe-
ratung betreibt, muss eine Lizenz nach § 32 
Kreditwesengesetz (KWG) vorweisen oder 
als gebundener Vermittler („Tied Agent“) 
unter ein Haftungsdach gehen. Ausge-
nommen sind Beratung und Vermittlung 
von Investmentfonds  und Beteiligungen, 
die aktuell noch nicht unters Dach gehen 
müssen – trotz mancher Risiken im Beteili-
gungsgeschäft. Die Begründung: Hier han-
delt es sich nicht um Finanzinstrumente, 
sondern um Unternehmensbeteiligungen. 
Ob diese beiden Ausnahmen, die im euro-

päischen Vergleich einen Sonderweg dar-
stellen, von Dauer sind, ist umstritten. 

Wer sich ganzheitliche Beratung ohne 
Anlageberatung zutraut, wandelt auf einem 
schmalen Grat. Die BaFin ist weit, mag er 
denken – doch näher, als manchem lieb ist. 
Unter der Hand gibt es Berichte über Geld-
institute, die schon mal der Finanzaufsicht 
einen Tipp geben, wenn vermögende Kun-
den ihre Depots aufgelöst haben. 

Transparenz erwünschT

Der Gesetzgeber verlangt ein öffent-
liches Register vertraglich gebunde-

Haftungsdächer

Abgeschwächter Elan
Vor gut einem Jahr schien es, als sei die Stunde der Haftungsdächer für freie Vermittler gekommen. 
Denn seit Inkrafttreten des Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (FRUG) am 1. November 2007 
darf Anlageberatung nur noch ausüben, wer die Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) hat. Bislang ist der Run unter das schützende Dach ausgeblieben. Als eine Ursache 
gelten nicht erfüllte Umsatzhoffnungen zum Vertrieb von Zertifikaten.   
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„wir beginnen 
da, wo andere 
aufhören“
Mit diesem Slogan des 
Vermögensverwalters 
BN & Partners werden 
Financial Planner, er-

fahrene Finanzdienstleister und ehema-
lige Banker und Vermögensberater an-
gesprochen. 
 
Felix Brem, CEO von BN & Partners
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ner Vermittler, das die BaFin auf ih-
rer Homepage unter der Adresse  
http://ww2.bafin.de/database/VGVInfo/ 
veröffentlicht. Hier ist nachzulesen, wer 
für welches Institut und seit wann als ver-
traglich gebundener Vermittler agiert. Für 
die Angaben tragen die meldepflichtigen 
Unternehmen die Verantwortung. Sie be-
stätigen in der Anzeige fachliche Eignung 
und Zuverlässigkeit eines Vermittlers. 
Die BaFin prüft die Eintragungen jedoch 
nicht. Sollte sich später herausstellen, dass 
ein Unternehmen seine vertraglich ge-
bundenen Vermittler nicht sorgfältig aus-
gewählt oder seine Pflichten verletzt hat, 
kann die BaFin verbieten, Vermittler ein-
zubinden. Neue Vermittler müssen um-
gehend angemeldet werden. Unterbleibt 
dies, liegt eine unzulässige Beratung vor, 
und der Kunde wird auf Wunsch so ge-
stellt, als sei ein Vertrag nicht zustande 
gekommen. 

Das Register bietet komfortable Ab-
fragemöglichkeiten. Wer sich auf die Su-
che begibt, kann alphabetisch nach Ver-
mittler oder nach Unternehmen selek-
tieren. Auch tagesaktuell sollen die In-
formationen sein, bestätigt die BaFin 
auf Nachfrage. Die meldenden Unter-
nehmen stellen die Daten direkt ein, es 
gibt keinen Anmeldestau. Vielleicht ein 
Wermutstropfen: Eine Verbindung zum 
Vermittlerregister ist nicht vorgesehen. 

Kein Dach wie Das anDere

Villa oder Wolkenkratzer – kein Haus 
und auch kein Dach gleicht dem ande-
ren. Das ist auch bei Haftungsdächern 
so. Traditionell bieten Banken, Versi-
cherer und große Vertriebe die größ-
ten Haftungsdächer in Deutschland 
auf. Sie schützen die meisten der über 
50.000 eingetragenen „vertraglich ge-
bundenen Vermittler“. Ganze zehn haf-
tende Unternehmen stellen nach Anga-
ben der BaFin mehr als 95 Prozent der 
Vermittler. Anfang November 2008 wa-
ren 175 Haftungsgeber registriert. Ne-
ben den großen Markenanbietern haben 
sich zwei weitere Formen von Haftungs-
dächern entwickelt:
1. Die Haftungsfabrik. Darunter ver-
steht man ein Haftungsdach mit stan-

dardisierten Leistungen, das möglichst 
viele Vermittler gewinnen will. Haf-
tungsfabriken arbeiten mit oft einge-
schränkter Produktpalette und sind als 
Vertriebseinheit aktiv. 
2. Die Boutique. Die Leistungen sind 
maßgeschneidert. Zielgruppe sind Ver-
käufer mit langjähriger Erfahrung bei Fi-
nanzanlagen wie beispielsweise ehema-
lige Bankberater und Financial Planner. 
Die Anzahl der gebundenen Vermittler 
(„Tied Agents“) wird limitiert. Boutiquen 
agieren häufig auch als Abwicklungsplatt-
form für Vertriebe. 

Die Grenzen zwischen beiden Varian-
ten sind fließend, und es gibt viele Zwi-
schenstufen. Unter einem Haftungs-
dach können abgestufte Modelle angebo-
ten werden, die mehr oder weniger Spiel-
raum und Individualität bieten. Bei allen 
Unterschieden gibt es eine Gemeinsam-
keit: Ganz oder gar nicht, denn es gibt 
kein Teilhaftungsdach. Halb drinnen und 
halb draußen ist vom Gesetzgeber nicht 
gewollt. Wer sich unter das Dach begibt, 
nimmt seinen gesamten Investmentbe-
stand mit, auch Investments, deren Ver-
mittlung (noch) erlaubnisfrei ist.

was für MaKler wichTig isT

Für den Vermittler zählt, auf welches Pro-
duktspektrum er zugreifen kann. Deckt 
es sich mit seinen Vertriebsschwerpunk-
ten? Einige Anbieter arbeiten mit eige-
nen Auswahllisten, die ausschließlich 
geprüfte Produkte enthalten. Das be-
schränkt die Wahl des Kunden, ist aber 
mit Blick auf die Kosten durchaus posi-
tiv. Denn Vorauswahl reduziert Risiken, 
was sowohl das Haftungsdach als auch 
der Haftpflicht-Versicherer mit günsti-
geren Konditionen honorieren. Wer an-
spruchsvolle Kunden berät, ist jedoch 
mit einer begrenzten Auswahl nicht im-
mer gut bedient. 

Die Kapitalstärke der Anbieter, die 
Makler unter ihr Dach nehmen, variiert 
ganz beträchtlich. Ein Schwergewicht un-
ter den befragten Haftungsdächern für 
freie Berater ist die Fürst Fugger Privat-
bank mit einem Haftungskapital von 36 
Millionen Euro. Wenn ein Haftungs-
dach nur Finanzdienstleistungen an-

bietet, ist lediglich ein Startkapital von 
50.000 Euro erforderlich. Verschafft 
es sich auch Eigentum oder Besitz am 
Vermögen des Kunden, steigt die Hür-
de auf 125.000 Euro, und wer auf eige-
ne Rechnung Finanzinstrumente han-
deln will, muss 730.000 Euro mitbrin-
gen. Der Erlaubnisumfang ist gleich-
zeitig ein Differenzierungsmerkmal. 
Was darf ein Dach leisten? Hat es ei-
ne Vollbank-Lizenz und kann selbst als 
Depotstelle fungieren? Das bietet eine 
bessere Abschottung der Kundenver-
bindung. Oder ist es als Finanzdienst-
leister auf andere Banken angewiesen?     

Auch Nebenleistungen stehen auf dem 
Prüfstand: Welche Weiterbildungsange-
bote gibt es? Wird IT-Unterstützung an-
geboten und in welcher Qualität? Was 
leistet das hauseigene Research des Haf-
tungsdaches für den Makler? Und sind 
diese Services gratis oder kostenpflich-
tig? Für die Kosten gibt es kein einheit-

IN KüRzE
1. Haftungsdächer wachsen 

langsamer als prognostiziert, die 
Umsatzhoffnungen haben sich bis-
her nicht erfüllt.

2. Eine Vorauswahl reduziert für den 
Vermittler die Risiken.

3. Die Kapitalstärke der Anbieter va-
riiert beträchtlich.

4. Zukunftsperspektiven sollten bei 
der Wahl des Haftungsdachs eine 
wichtige Rolle spielen.

5. Der Konsolidierungsprozess hat in 
der Branche bereits eingesetzt.

PROINVEST 1-2009

„anlageberater 
oder 
fondsvermittler?“
Mit dieser „Gretchen-
frage“ wird eine Spal-
tung bei Deutschlands 

Finanzberatern in zwei Klassen kritisiert: 
Die einen können ihre Kunden mit allen 
Freiheiten beraten, die anderen dürfen 
nur Investmentfonds vermitteln. 

Thomas Heß, Vorstand Vertrieb  
und Marketing Jung, DMS & Cie. AG
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liches Schema, ebenso wie für die Ver-
mittlerprovision. Von fixen monatlichen 
Kosten über anteilige Provisionen aus 
Ausgabeaufschlag, Bestandsprovisionen 
und festen Sockelbetrag über ertragsori-
entierte Vergütung reicht das Spektrum. 
Werden Serviceleistungen in Anspruch 
genommen und was kosten sie? Den Kos-
ten ist die Entlastung in der Administra-
tion gegenüberzustellen.

Die Forschungsstelle für Finanzdienst-
leistungen an der Humboldt-Universität 
Berlin beschäftigt sich mit den verschie-
denen Modellen. Auf den Internetsei-
ten des Institutes werden Haftungsdä-
cher, deren Ge-
schäftsumfang, 
Leistungen und 
Konditionen 
transparent ge-
macht (www.
forschungsstel-
le-fdl.de). Vollständig ist diese Aufstel-
lung zwar nicht, aber das ist auch nicht 
der Anspruch von Professor Schwintow-
ski und seinen Mitarbeitern. Ihr Ziel ist 
eine repräsentative Darstellung der un-
terschiedlichen Geschäftsmodelle und 
des Angebotsspektrums. Denn das er-
leichtert Vermittlern die Orientierung 
und liefert Vergleichskriterien.   

chancen unD risiKen

Auf den ersten Blick haben die Befür-
worter von Haftungsdächern gute Argu-
mente. Denn wer seine Kunden ganzheit-
lich beraten und dabei auf Anlageprodukte 

nicht verzichten will, braucht eine KWG-
Lizenz. So sieht es auch Alexander Betz, 
Vorstandsvorsitzender der eFonds Group. 
Für ihn ist Beratung ohne Zulassung „Fah-
ren ohne Führerschein“. Thomas Heß, Ver-
triebsvorstand des Maklerpools Jung, DMS 
& Cie. AG (JDC), stellt die Gretchenfrage: 
„Anlageberater oder Fondsvermittler?“  Er 
sieht bei Deutschlands Finanzberatern ei-
ne Spaltung in zwei Klassen. Während die 
einen ihre Kunden mit allen Freiheiten be-
raten könnten, dürften die anderen nur In-
vestmentfonds vermitteln. 

Das schützende Dach ist Vorausset-
zung für unlimitierte Beratung, sichert 

den Zugang zu allen Kundengruppen 
und hilft, für alle Anlegerpräferenzen 
die passenden Produkte zu finden. Das 
setzt allerdings voraus, dass der Vermitt-
ler die Themen auch beherrscht. 

An der Frage, ob der Gang unter das 
Haftungsdach für das Ansehen des Mak-
lers zuträglich oder eher schädlich ist, 
scheiden sich die Geister. Während die ei-
nen beobachten, dass die Anbindung an 
ein finanzstarkes Dach vom Kunden mit 
zusätzlichem Vertrauen honoriert wird, 
befürchten die anderen Imageverluste. Sie 
sehen ihre Unabhängigkeit in Gefahr – für 
Makler ein hohes Gut. Sie macht den we-
sentlichen Unterschied zum gebundenen 

Vermittler aus und rechtfertigt seine Son-
derstellung als Sachwalter des Kunden. 

Und noch eine Frage beschäftigt den 
Makler: Wem gehört sein Bestand, wenn 
er das Haftungsdach wieder verlässt? Die 
Haftungsdächer haben bei unserer Umfra-
ge angegeben, über klare Regelungen zum 
Bestandsschutz zu verfügen. Das ist nicht 
immer so. Und zwischen Theorie und Pra-
xis liegen manchmal Welten. Da empfiehlt 
es sich, Kollegen zu befragen, die in der 
letzten Zeit ihr Haftungsdach gewechselt 
haben. Die BaFin-Homepage im Internet 
hilft hier weiter. Sie liefert für jeden einzel-
nen Haftungsgeber eine Liste der ausge-
schiedenen Vermittler samt Anschriften. 
Rechtsanwalt Stefan Michaelis, dessen 
Hamburger Kanzlei auf Versicherungs- 
und Vermittlerrecht spezialisiert ist, rät 
Maklern zu höchster Sorgfalt bei der Aus-
wahl ihres Haftungsdaches (siehe Kasten 
auf Seite 10). Gerade der Bestandsschutz 
ist für ihn von besonderer Bedeutung.

nichTs für Die ewigKeiT

Nicht jedes Dach hält ewig. Das zeigte 
sich im Frühjahr 2008, als die Privatbank 
Hesse Newman ihren mehr als 100 Part-
nern die Vertriebsvereinbarung zum 31. 
Mai 2008 kündigte – mit einer Frist von 

noch nicht ein-
mal fünf Wo-
chen. Dabei hat-
te sich das Ham-
burger Unter-
nehmen erst we-
nige Monate zu-

vor als Haftungsdach-Anbieter positio-
niert. Noch Ende Februar warb Moritz 
Schildt, damals Vorstandsvorsitzender, 
für das Dach seines Hauses. Doch weni-
ge Wochen später war Schildt nicht mehr 
Chef, und Hesse Newman wurde einem 
Richtungswechsel unterzogen, dem das 
Haftungsdach zum Opfer fiel. 

Das Beispiel zeigt, wie wichtig die Zu-
kunftsperspektiven für das Dach sind. Ein 
Indikator: der Zuwachs an Tied Agents. 
Wer über einen längeren Zeitraum nicht 
wächst, hat entweder noch kein klares 
Profil oder betreibt das Geschäftsmodell 
nicht mit Nachdruck. Die Vermittler von 
Hesse Newman sind mittlerweile bei an-

Beratung ohne Zulassung ist  
wie Fahren ohne Führerschein.
Alexander Betz, Vorstandsvorsitzender der eFonds Group

WAS IST ANLAGEBERATuNG?

Anlageberatung liegt vor

bei persönlichen Empfehlungen an Kunden, die sich auf Geschäfte mit 
bestimmten Finanzdienstleistungen beziehen,

sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des 
Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und

nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die  
Öffentlichkeit bekannt gegeben wird. 

(Quelle: BaFin, Informationsblatt vom 24.07.2007)

■

■

■
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deren Unternehmen gelandet. Eines 
davon ist  BN & Partners Deutschland 
AG. BN & Partners konnte die Zahl sei-
ner Vertriebspartner in den ersten drei 
Quartalen 2008 von 42 auf rund 100 
ausbauen – auch mit Vermittlern, de-
nen bei Hesse Newman der Stuhl vor 
die Tür gestellt worden war. Der Slo-
gan „Wir beginnen da, wo andere auf-
hören“ entbehrt so nicht einer gewissen 
Doppeldeutigkeit. Zielgruppe sind vor 
allem Financial Planner, erfahrene Fi-
nanzdienstleister und ehemalige Ban-
ker und Vermögensverwalter. CEO Fe-
lix Brem sieht sein Unternehmen dar-
über hinaus als Abwickler für Mitbe-
werber, die ihr Haftungsdach ausla-
gern wollen, und kooperiert bereits mit 
den Maklerpools Fondsnet und Fonds-
konzept AG. 

hafTungsDach MaKlerpool

Maklerpools interessieren sich aus ver-
schiedenen Gründen für das Thema. Ne-
ben einer Abrundung der Dienstleistungs-
palette schafft das Haftungsdach, was vie-
len Pools nicht gelingt: die exklusive Bin-
dung eines Vertriebspartners an den Pool. 
Denn das Anlagegeschäft muss komplett 
beim Haftungsgeber eingebracht und ab-
gewickelt werden. Die beiden größten 
deutschen Maklerpools, BCA AG und 
JDC, bieten eigene Dächer an. Während 
BCA erst Anfang 2008 mit diesem Ge-
schäftsmodell auf den Markt gekommen 
ist, betreibt JDC bereits seit 1999 ein Haf-
tungsdach mit österreichischer Bankli-
zenz. In Deutschland startete der Vertrieb 
2005. Gut drei Jahre später standen hier 
nach Unternehmensangaben 680 Tied 
Agents unter Vertrag. JDC sieht sich als 

„Vollsortimenter“, betreibt das Haftungs-
dach offensiv und ist an einem zügigen 
Ausbau interessiert.  

Die BCA AG hatte sich mit Zahlen zu-
nächst zurückgehalten. Man habe aber be-
reits beträchtlich in das Modell investiert 
und auch eine Reihe von Gesprächen mit 
Interessenten geführt. Im September 2008 
meldete die BCA Bank zehn Partner und 
sieht sich erst am Anfang der Entwicklung. 
Die strategische Bedeutung sei mittlerwei-
le erkannt. Jetzt will Peter Rudolph von der 
BCA Bank die Ängste der Vermittler abbau-
en, sich in die Abhängigkeit zu begeben. 

Andere Pools haben das Modell KWG-
Lizenz geprüft und nicht für gut befun-
den. Dazu zählt der Maklerpool ASG As-
securanzService. Die Unternehmenslei-

tung entschied, dass angesichts der Neu-
geschäftsstruktur kein Bedarf für ein ei-
genes Haftungsdach besteht. Wie Ge-
schäftsführer Walter Klein berichtet, flie-
ßen bei ASG aktuell nur rund fünf Pro-
zent der Provisionseinnahmen aus der 
Vermittlung von Kapitalanlagen. Da sei 
ein Haftungsdach nach § 32 KWG ver-
zichtbar, und die Pläne seien erst mal wie-
der in der Schublade gelandet. Stattdes-
sen hat ASG ein anderes Modell aus der 
Taufe gehoben, das sich zum Erfolgskon-
zept zu entwickeln scheint: Euverta, eine 
Vertriebsgesellschaft für Makler und ehe-
malige Vermittler aus der Ausschließlich-
keit, denen zur Registrierung als Makler 
noch der Sachkundenachweis fehlt. Eu-
verta bereitet die Vermittler auf die Prü-
fung vor; bis dahin sind diese unter dem 
Dach der Vertriebsgesellschaft als gebun-
dene Vermittler tätig und vermitteln Pro-
dukte mehrerer Versicherer. 

TrenDs unD prognosen

Der Elan hat sich abgeschwächt. Ob Haf-
tungsdächer nach Einführung der Ab-
geltungssteuer neuen Zulauf erfahren, 
bleibt abzuwarten. Bis dahin liegen Ko-
operationen im Trend. So ist der Mak-

BESTANDSSCHuTz uND WEITERGABE VON 
KuNDENDATEN 
Was Makler bei der Auswahl eines Haftungsdaches beachten sollten

„Der Gang unter ein Haftungsdach bietet Chancen, aber 
auch eine Reihe von Risiken. Da der Vermittler nur für 
dieses eine Haftungsdach tätig sein darf (Ausschließlich-
keitsanbindung), sollte er vorab prüfen, dass das Haftungs-
dach alle von ihm und seinen Kunden gewünschten Pro-
dukte anbietet. Weil er als Makler zur Erbringung einer ob-
jektiven Beratung verpflichtet ist, sollte unbedingt ei-
ne Vielzahl von unterschiedlichen Produktpartnern (z. B. 
Fondsgesellschaften) vermittelbar sein. Weiter muss der 
Vermittler darauf achten, dass das Haftungsdach Bestands-
schutz gewährt. Dazu empfehle ich, vertraglich zu verein-

baren, dass es dem Haftungsdach nicht erlaubt ist, die Kundendaten des Vermitt-
lers an Dritte weiterzugeben oder den Kunden ohne Zustimmung des Vermittlers zu 
kontaktieren.“ 

Rechtanwalt Stephan Michaelis LL.M., Fachanwalt für 

Versicherungsrecht und Wirtschaftsmediator in Hamburg,  

www.kanzlei-michaelis.de 
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lerpool WIFO GmbH eine Kooperati-
on mit der FiNet AG eingegangen, mit 
der sich WIFO auch Zugang zum Haf-
tungsdach des Partners verschafft. Haf-
tungsdächer gehen aktiv auf potenzielle 
Kooperationspartner zu. Einige – wie 
beispielsweise die Yeald Vermögensma-

nagement GmbH – rüsten sich für die 
Honorarberatung. 

Der Konsolidierungsprozess hat in der 
Branche bereits eingesetzt. Aufsichts-
rechtliche Kontrollen werden ihn be-
schleunigen. Solange die Vermittlung 
von Investmentfonds und Beteiligungen 

noch nicht genehmigungspf lichtig ist, 
werden viele Vermittler den Gang unter 
das schützende Dach jedoch scheuen. Ob 
sie damit irgendwann im Regen stehen 
werden, wird die Zukunft zeigen. 
 Sab ine  Brunot te, 

 www.brunot tekonzept .de

Haftungsdächer im überblick: unterschiedliche zielgruppen
unternehmen BCA Bank AG eFonds Financial 

Services AG
Jung, DMS &  
Cie. AG

Fürst Fugger 
Privatbank KG

Infinus AG 
Finanzdienst- 
leistungsinstitut

BN & Partners 
Deutschland AG

Yeald Vermögens-
management GmbH

Geschäfts-
modell

Bank für freie  
Finanzdienst-
leister

Versteht sich nicht 
als Haftungsdach, 
sondern als Part-
ner für unabhän-
gige Finanzdienst-
leistung

Der Produktvollsor-
timenter unter den 
Maklerpools

Privatbank mit 
Schwerpunkt 
Vermögensma-
nagement und 
Anlagegeschäft

Am ehesten „Bou-
tique“– Rundum-
Servicepartner 
für qualifizierte 
Finanzdienstleister

Boutique Boutique

Haftungs-
kapital

750.000 Euro 1.500.000 Euro 14.000.000 Euro 3�.000.000 Euro �00.000 Euro 200.000 Euro 1.000.000 Euro

umfang der 
Erlaubnis

Anlageberatung 
und -vermittlung,
Finanzkommissi-
onsgeschäft,
Finanzportfolio-
verwaltung,
Eigenhandel

Anlageberatung,
Anlagevermitt-
lung, Abschluss-
vermittlung

Anlageberatung,
Anlagevermittlung,
Abschlussvermitt-
lung

Vollbankstatus Anlageberatung,
Anlagevermitt-
lung, Abschluss-
vermittlung, 

Anlageberatung,
Anlagevermitt-
lung,
Abschlussver-
mittlung,
Porftolioverwal-
tung

Anlageberatung, An-
lagevermittlung, Ab-
schlussvermittlung, 
Finanzportfoliover-
waltung

zielgruppe Poolpartner der 
BCA AG

Anlageberater/  
§ 34c-Berater (ein-
zelne Vermittler), 
im Besonderen 
aber auch mittle-
re bis größere Ver-
triebsorganisati-
onen ohne eigene 
KWG-Lizenz

Finanzberater, Ver-
sicherungsmak-
ler,  Mehrfachver-
mittler, AO-Ver-
mittler („Ventil“), 
Financial Plan-
ner, Immobilien-
makler, Finanz-
makler, Struktur-
vertriebe, Banken/
Sparkassen und 
Vermögensverwalter

Investmentbe-
rater, Allfinanz-
berater, Versi-
cherungsmakler 
mit Investment-
geschäft, Filial-
leiter und An-
lageberater aus 
Banken

Einzelvermitt-
ler, Firmen, ande-
re FDL und Vermö-
gensverwalter

Financial 
Planner,
unabhängige Fi-
nanzdienstleis-
ter mit langjäh-
riger und breiter 
Erfahrung,
Ex-Banker  und 
Ex-Vermögens-
verwalter

Erfahrene Berater, 
die ausschließlich im 
Interesse ihrer Kun-
den beraten (Hono-
rarberatung), Finanz-
planer, Vermögens-
verwalter, Fondsini-
tiatoren und Banker, 
die sich selbststän-
dig machen

Anzahl 
Tied Agents 
(30.09.08)

10 Keine Angaben
(lt. BaFin-Re-
gister 19, Stand 
07.11.0�) 1

��0 125 Haftungszu-
sagen, 150 wei-
tere in Prüfung

370 Ca. 100 3

Kündigungs-
frist

Mindestlaufzeit 1 
Jahr –
3 Monate zum 
Monatsende

1 Monat 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate Gesetzliche Kündi-
gungsfristen (HGB)

Statement
(Auszug)

„Die BCA Bank AG 
steht erst am An-
fang der Entwick-
lung. Im BCA Kon-
zern wurde die-
sem Geschäfts-
feld nur geringe 
Bedeutung beige-
messen, dies hat 
sich geändert und 
die strategische 
Bedeutung für die 
BCA-Gruppe wurde 
erkannt.“

„Die eFonds Group 
ist der kompe-
tente Partner für 
Finanzdienstleis-
ter, der als institu-
tionell organisier-
ter Dienstleister 
seinen Vertriebs-
partnern die um-
fassende und auf-
sichtskonforme 
Anlageberatung 
ermöglicht.“

„Das Haftungs-
dach von Jung, 
DMS & Cie. gibt 
Vermittlern ih-
re gewohnten Frei-
heiten als Anlage-
berater zurück. Ne-
ben innovativen Fi-
nanzanlagen und 
attraktiven Zerti-
fikaten erhalten 
Poolpartner star-
ken Service und 
ein großes Stück 
Sicherheit.“

„Im Segment der 
Haftungsdächer 
für freie Berater 
ist die Fürst Fug-
ger Privatbank 
der Anbieter 
mit der stärks-
ten Kapitalba-
sis und mit dem 
bei Endkunden 
bekanntesten 
Markennamen.“

„Infinus gehört 
zu den Marktfüh-
ren unter den Haf-
tungsdächern 
und möchte die-
se Position weiter 
ausbauen.“

„Die Finanzkri-
se ist für viele 
Banker ein An-
lass, den Gang in 
die Selbststän-
digkeit zu prü-
fen und sich da-
bei ggf. einem 
professionellen 
Haftungsdach 
anzuschließen. 
Zudem wird der 
Druck vonseiten 
des Gesetzgebers 
zunehmen.“

„Durch fortschreiten-
de Regulierung und 
Transparenz wird 
der Erfolg des Bera-
ters in Zukunft stär-
ker mit dem Anla-
geerfolg seiner Kun-
den verknüpft sein. 
Yeald ist ausschließ-
lich auf die konflikt-
freie Beratung im In-
teresse des Kunden 
spezialisiert.“

Internet www.bca-bank.de www.efonds.com www.jungdms.de www.
fuggerbank. de

www.infinus.de www.bnpartner.
com

www.
haftungsdach.eu
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